
ihre Funktionsfähigkeit getestet. Der Lackmustest für eine 
zwingende Notwendigkeit der gemeinsamen Einlagen­
sicherung ist die Frage: Funktioniert die Bankenunion 
schlechter, weil es keine gemeinsame Einlagensicherung 
gibt? Diese Frage kann nicht mit Ja beantwortet werden. 
Daher macht es keinen Sinn, eine neue Baustelle mit 
erheblichem Verunsicherungspotential für die Bevölke­
rung aufzumachen. Vielmehr sollte jetzt alle Kraft darauf 
verwendet werden, die einheitliche Aufsicht weiter zu 
stärken. Dazu gehört es auch, die verschiedenen Aufga­
ben der EZB überzeugender als bisher zu trennen.

Die EZB bestimmt unabhängig über die Geldpolitik im 
Euroraum. Sie entscheidet mittels Nothilfe-Liquidität quasi 
im Alleingang darüber, ob Banken des Euroraums liquide 
sind oder nicht, obwohl diese Entscheidung starke vertei­
lungspolitische Auswirkungen hat. Und sie übt die direkte 
Aufsicht über die Großbanken und die indirekte Aufsicht 
über die kleineren Banken aus. Die potentiellen Interes­
senskonflikte sind also riesig. Der Aufsichtsarm der EZB 
könnte zum Beispiel versucht sein, durch Beeinflussung des 
Geldversorgungsarms über eigene Aufsichtsfehler hinweg 
zu täuschen. Es ist deshalb wichtiger, an einer überzeugen­
den institutionellen Trennung dieser unterschiedlichen Auf­
gaben zu arbeiten als an einem gemeinsamen Einlagensi­
cherungssystem. Alle Eurostaaten sollten in den nächsten 
Jahren ihre nationalen Einlagensicherungssysteme wetter­
fest machen. Hier ist noch so viel zu tun, dass eine ge­
meinsame Einlagensicherung zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
auf die EU-Agenda gehört. Es sei denn, man will die Gunst 
der Stunde nutzen. Zu einer nachhaltigen Konsolidierungs­
politik gehört es auch, neu eingesetzten Institutionen und 
Instrumenten der EU und der Eurozone Zeit zu geben, ihre 
Wirkung zu entfalten und diese dann auf Zielgenauigkeit 
zu prüfen. Alles andere ist in der jetzigen Situation purer 
Aktionismus. Leider zeigt auch die jüngste Initiative zur 
Kapitalmarktunion, dass die EU-Kommission dem Aktionis­
mus oftmals nicht abgeneigt ist.

Brauchen wir für eine Bankenunion zwingend eine gemein­
same EU-Einlagenversicherung? Ja, sagt die Europäische 
Kommission, nein sagen andere, darunter auch die deutschen 
Banken und Sparkassen. Und in der Tat ist es schwer nach­
vollziehbar, warum wir im jetzigen Stadium der Bankenunion 
unbedingt eine gemeinsame Einlagensicherung brauchen. 
Erstens ist sehr fraglich, ob die EU-Einlagensicherungsricht­
linie überhaupt ein Teil der Bankenunion sein kann. Die 
Einlagenrichtlinie soll offenbar für die gesamte Europäische 
Union gelten. Eine Bankenunion formen aber nur die 19 Euro-
Staaten und „willige“ Nicht-Euro-Staaten, die der Banken­
union freiwillig beitreten. In einer gemeinsamen EU-Einlagen­
sicherung wären folglich auch Staaten beteiligt, die nicht Teil 
der Bankenunion sind, und damit auch keiner gemeinsamen 
Aufsicht mit praktikablem Durchgriffsrecht unterliegen. Ver­
zerrte Anreize für die nationalen Aufsichten dieser Staaten, 
deren Banken und deren Einlagekunden wären die Folge. 

Zweitens ist die Frage noch nicht überzeugend beantwor­
tet, warum die Einlagen von ausschließlich regional tätigen 
Banken zwingend EU-weit abgesichert werden müssen. Es 
gibt weder entsprechende Forschungserkenntnisse noch 
zwingende Plausibilitätsüberlegungen. Stellt man diese 
an, so landet man unmittelbar bei den systemrelevanten, 
grenzüberschreitend tätigen Großbanken. In der Tat stoßen 
nationale Depositensicherungssysteme bei Bankbilanzen, 
die das Bruttoinlandsprodukt von vielen EU-Staaten um 
ein Mehrfaches überschreiten, naturgemäß sehr schnell an 
Grenzen. Hier aber ist nach wie vor zweifelhaft, ob diese 
Megabanken überhaupt abwickelbar sind. Auch das Anfang 
des neuen Jahres in Kraft tretende Bail-in schützt nicht vor 
der Tatsache, dass beim Bail-in von Megabanken Verluste in 
so hohen, mehrstelligen Milliardenbeträgen auftreten kön­
nen, dass der Fall der Systemkrise gegeben ist – und damit 
staatliche Rettung das Mittel der Wahl bleibt. 

Drittens sind viele Elemente der Bankenunion entweder 
noch nicht vollständig implementiert oder noch nicht auf 
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